
AVBayRDG: § 39 Meldepflichtige Krankenhäuser

§ 39  Meldepflichtige Krankenhäuser 
 
Zur Meldung an das Notfallregister gemäß Art. 55 Abs. 1 Nr. 3 BayRDG verpflichtet sind die in Anlage 3 
aufgeführten Krankenhäuser.


